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RS OGH 2000/7/13 5Ob165/00a
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.2000

Norm

ZPO §234

WEG idF 3.WÄG §22 Abs1

Rechtssatz

§ 234 ZPO, demzufolge die Veräußerung einer streitverfangenen Sache auf den Prozess keinen Ein9uss hat, :ndet im

Ausschließungsprozess Anwendung. Die Veräußerung der Miteigentumsanteile während des laufenden Verfahrens

durch einzelne Kläger ist prozessual unbeachtlich.

Entscheidungstexte

5 Ob 165/00a

Entscheidungstext OGH 13.07.2000 5 Ob 165/00a

Veröff: SZ 73/116
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